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BM für europäische und internationale Angelegenheiten 

Anfragebeantwortung 
 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Werner Herbert, Kolleginnen und Kollegen haben am 

6. Juli 2012 unter der Zl. 12427/J-NR/2012 an mich eine schriftliche parlamentarische 

Anfrage betreffend „Praktika und Verwaltungspraktika“ gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: 

Verwaltungspraktikantinnen und Verwaltungspraktikanten gemäß §§ 36a ff 

Vertragsbedienstetengesetz (VBG) 1948 kamen im angefragten Zeitraum in verschiedenen 

Tätigkeitsbereichen der Zentrale des Bundesministeriums für europäische und internationale 

Angelegenheiten (BMeiA) zum Einsatz, insbesondere in den Abteilungen der Politischen 

Sektion und der EU-Koordination und Wirtschaftspolitischen Sektion, sowie in den Bereichen 

Menschenrechte, Presse und Kommunikation wie auch Auslandskultur und 

Entwicklungszusammenarbeit. 

Bei einem Verwaltungspraktikum nach §§ 36a ff VBG handelt es sich um ein 

Ausbildungsverhältnis, um das Kennenlernen von Verwendungen im Bundesdienst zu 

ermöglichen. 
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Zu den Fragen 3 und 4: 

Verwaltungspraktikantinnen und Verwaltungspraktikanten erhalten einen Ausbildungsbeitrag 

gemäß § 36b VBG 1948, dessen Höhe sich nach der jeweiligen absolvierten Ausbildung 

(ohne Matura, mit Matura, Akademiker) richtet. Dieser Beitrag betrug etwa im Jahr 2011 für 

AkademikerInnen (v1) € 1.099,05, für PraktikantInnen mit Matura (v2) € 853,50 und für 

PraktikantInnen ohne Matura (v3) € 765,80. 

Zu Frage 5: 

Dazu verweise ich auf meine Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Zl. 11373/J- 

NR/2012 vom 19. Juni 2012. 

Zu den Fragen 6 bis 8: 

Für die Aufnahme in den auswärtigen Dienst ist gemäß § 13 des Bundesgesetzes über 

Aufgaben und Organisation des auswärtigen Dienstes – Statut (BGBl. I 129/1999) ein 

kommissionelles Auswahlverfahren vorgesehen. Von 2008 bis 2011 haben insgesamt 20 

ehemalige Verwaltungspraktikantinnen und Verwaltungspraktikanten das Auswahlverfahren 

erfolgreich absolviert, wurden in den Personalstand des BMeiA aufgenommen und sind 

inzwischen im In- und Ausland im Einsatz. 
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